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Information zur Datenerhebung und –verarbeitung nach der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 

Wohnberechtigungsschein 

Kontaktdaten des Verantwortlichen  Stadt Waibstadt 
vertreten durch den Bürgermeister  
Joachim Locher 
 
Postanschrift: Hauptstraße 31  
                         74915 Waibstadt 
E-Mail: buergermeister@waibstadt.de               
Telefon: 07263 9147-0            

Kontaktdaten des 
Behördlichen 
Datenschutzbeauftragten 

E-Mail:     datenschutz@waibstadt.de 
Telefon:   0711/810814444 

Zweck der Verarbeitung und 
Rechtsgrundlage  
 

Die Daten werden von der Stadt Waibstadt verarbeitet, 
um die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Wohnberechtigungsscheins zu prüfen. Dazu gehören 
insbesondere die Prüfung der Einkommensgrenzen, der 
angemessenen Wohnungsgröße und der Zugehörigkeit zu 
bestimmten Haushalten. Ihre Daten werden auf 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO in 
Verbindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 
verarbeitet. 
 

Dauer der Speicherung  Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald 
diese für die oben genannten Zwecke nicht mehr 
erforderlich sind. Kommt der Wohnberechtigungsschein 
bei einer konkreten Wohnung zum Einsatz, wird die an die 
Stadt übergebende Mehrfertigung bei der Förderakte der 
konkreten Wohnung zehn Jahre nach Ende der Bindungen 
aufbewahrt. Ihre Daten werden auch gelöscht, wenn Sie 
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. 
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Empfänger der personenbezogenen 
Daten 
 

Innerhalb der Stadt Waibstadt erhalten nur die Personen 
und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die mit der 
Antragstellung und Erteilung des 
Wohnberechtigungsscheins befasst sind. Unter 
Umständen werden Daten bei dem Arbeitgeber der 
Antragstellerin/des Antragstellers abgefragt. Vor einem 
Auskunftsersuchen an den Arbeitgeber erhalten Sie in 
der Regel noch einmal Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 

Gesetzliche oder vertragliche 
Verpflichtung zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten 

Um einen Wohnberechtigungsschein erhalten zu können, 
sind die Antragstellerin/der Antragsteller zur 
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten 
verpflichtet. Die Antragstellerin/der Antragsteller hat die 
antragsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu 
beweisen. Sofern dieser Pflicht nicht nachgekommen 
wird, ist die Stadt Mosbach berechtigt, den Antrag 
abzulehnen. 
 
 

 

Ihre Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht, 

 eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 EU-DSGVO aufgeführten Informationen 

 unverzüglich die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten 
und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogenen Daten zu verlangen 
(Art. 16 EU-DSGVO) 

 zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der in Art. 17 EU-DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft  

 die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 EU-DSGVO 
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist 

 aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen (Art. 21 EU-DSGVO) 

 sich beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-
Württemberg (Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart; Tel: 0711/615541-0; E-Mail: 
poststelle@lfdi.bwl.de) zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO oder das LDSG 
verstößt (Art. 77 EU-DSGVO). 
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